„Anwaltsnotdienst in Strafsachen“- Samstag, den 07.07.2007
Sehr geehrter Herr Polizeipräsident Dr. Thiel,

namens des Vorstands des „Frankfurter Anwaltsvereins e.V“ und der Vereinigung „Hessi-scher Strafverteidiger e.V“protestiere ich gegen die Behinderung des „Anwaltsnotdienst in Strafsachen“, sowie die damit einhergehende Rechtslosstellung von festgenommen Personen.
Das Bundesverfassungsgericht weist in ständiger Rechtsprechung daraufhin, dass freiheits-beschränkende- und freiheitsentziehende Maßnahmen auf ein Minimum zu reduzieren sind. Insbesondere verzögerndes Verwaltungshandeln stellt keine Begründung für unverhältnis-mäßig lange Freiheitsentziehung dar. Seit 13.00h werden ua Jugendliche und Heran-wachsende entlassen, die ab 07.30h verwahrt wurden, ohne dass sich ergibt warum diese nicht zeitnah entlassen, bzw. zeitnah. dem zuständigen Amtsgericht vorgeführt wurden.

Die Ingewahrsamsnahme von Jugendlichen regelt sich nach der PDV 382 („Polizeivorschrift für die Bearbeitung von Jugendsachen“). Danach sind Minderjährige zuerst den Erziehungs-berechtigten zu übergeben, alternativ zu betreuen (durch das Jugendamt). Dann erst ist (im Ausnahmefall) an Freiheitsentziehung zu denken (vgl. auch § 34 II S. 2 HSOG). Wir halten die Praxis der Behandlung von Minderjährigen für rechtswidrig.
Gegen geltendes Recht wird auch verstoßen, soweit Festgenommenen verwehrt wurde und wird, zu telefonieren. Dieser Anspruch Festgenommener ist ebenfalls gesetzlich geregelt ( § 34  II HSOG). Im übrigen leitet sich das Recht auf Kontaktaufnahme mit einem anwaltlichen Beistand, in „jeder Lage des Verfahrens“, aus Artikel 19 Abs. 4 GG ab (effektiver Rechts-schutz) und aus dem Rechtsstaatsprinzip (Waffengleichheit + faires Verfahren).
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Unrechtmäßig ist auch die derzeitige Situation am Bahnhof in Rödelheim. Seit Stunden werden dort Betroffene eingekesselt, ohne die Personen dem Gewahrsam/richterlicher Kontrolle zuzuführen.
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In Kenntnis der zu erwartenden Probleme, hatten wir uns an Ihre Behörde gewandt. Unserer mehrfach geäußerten Bitte, uns, für eine effektiven Unterstützung rechtssuchender Personen eine/n Kontaktbeamt/in zu benennen, um schnell streitige Fragen zu klären, haben Sie nicht entsprochen.

Im Gegenteil. In Kenntnis unseres (Schutz)Auftrags wurden wir auf eine Call-Center-Nr. verwiesen, die sich als Instrument der Rechtsverweigerung darstellt. Die „Service“-Nummer teilt zuerst mit, dass alle Leitungen belegt sind. Dann, dass die eingehenden Anrufe aufgezeichnet werden. Insoweit bitte ich mir die Rechtsgrundlage dieser Datenerfassung mitzuteilen und beantrage bereits jetzt deren Löschung und entsprechenden Nachweis der Löschung. Als drittes wird um Geduld gebeten. Dann - an vierter Stelle -  ein Rückruf zu-gesichert (der im konkreten Fall nicht erfolgte). Auf eine erneute Anfrage wurde dann mitgeteilt, dass wegen rechtlicher Erörterungen in der kommenden Woche mit der Polizeiführung Kontakt aufgenommen werden soll. Wir nehmen zur Kenntnis, dass seitens der Polizeiführung kein Interesse an einer konstruktiven Zusammenarbeit mit dem Anwaltsnotdienst bestand.
Es ist davon auszugehen, dass sich die geschilderte Praxis fortsetzt. Um hunderte von Folgeverfahren wegen Verweigerung von Rechtsschutz zu vermeiden, wäre die Polizei-führung gut beraten, ihr bisheriges Handeln zu überdenken.

Sollte Sie Interesse an einer Erörterung haben, so steht die Unterzeichnerin selbst-verständlich zur Verfügung. Eine Rückrufnummer (Rain Verleih) ist bereits hinterlegt.

Mit freundlichem Gruß

Verleih/Rechtsanwältin

für den „Anwaltsnotdienst in Strafsachen“

